
Amt der Wiener Landesregierung 

MD-2263-1 und 2/89 Wien, 1 9. Oktober 1 98 9  

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Gewerbliche Sozial
versicherungsgesetz geändert 
wird (16. Novelle zum Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz) ; 
Stellungnahme 

i ;'��:fij���Sjf����i 
An das 

Präsidium des Nationalrates 
D.t"m: 2 3. OKT .1989 

t Vertellt�2 t OKT, 1 
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ltcvfVz� 
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Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilagen 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Für den Lande tsdirektor: 

Dr. Pe schI 
Magistratsvizedirektor 
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MD-2263-1 und 2/8 9 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Gewerbliche Sozial
versicherungsgesetz geändert 
wird (16. Novelle zum Gewerb
lichen Sozialversicherungsgesetz) ; 
stellungnahme 

zu Zl. 20 . 61 9/2-2/8 9 

An das 

Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
Dienslslelle MD-Büro des Magistratsdirektors 

IId'PSSi? 1082 Wien, Rathaus 
!pleln"fllJmrnr, 42 800-4229 

Wien, 1 9. Oktober 1 98 9  

. 

Auf das Schreiben vom 28. September 1 98 9  beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Ge

setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Art. I Z 11 (§ 60 Abs. 1 bis 3 GSVG): 

Gegen die in Aussicht genommene Änderung besteht kein grund

sätzlicher Einwand. Es wäre allerdings wünschenswert, die 

Neuregelung zum Anlaß zu nehmen, eine zumindest teilweise 

Vereinheitlichung der RUhensbestimmungen vorzunehmen. Aus 

Gründen der Übersichtlichkeit und unter Bedachtnahme auf die 

Systematik des Gesetzes sollte die im § 131 enthaltene Be

stimmung über das gänzliche Ruhen der Pension in den § 60 

aufgenommen werden. 

AD 1105 A - 70 - 877 - 121549 - 20 
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Zu Art. I Z 1 3  (§ 97 GSVG): 

Bezüglich des im § 97 enthaltenen Hinweises auf § 1 48 ASVG 

darf auf die stellungnahme des Amtes der Wiener Landesregie

rung zum Entwurf der 48. Novelle zum ASVG verwiesen werden. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Dr. eischl 
Magistratsvizedirektor 
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